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303. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
22. Mai 1990 betreffend den Geltungsbereich
des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über Verträge über den internationalen Waren-

kauf

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten
ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum
Übereinkommen der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf
(BGBl. Nr. 96/1988, letzte Kundmachung des
Geltungsbereiches BGBl. Nr. 261/1989) hinterlegt:

Staaten:
Datum der Hinterlegung

der Ratifikations-
bzw. Beitrittsurkunde:

Bundesrepublik
Deutschland
(einschließlich
Berlin-West) 21. Dezember 1989

Chile 7. Februar 1990
Schweiz 21. Februar 1990
Ukraine 3. Jänner 1990
Weißrußland 9. Oktober 1989

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations-
bzw. Beitrittsurkunden haben folgende Staaten
Erklärungen abgegeben:

Bundesrepublik Deutschland:

„Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
vertritt die Ansicht, daß Vertragsparteien, die
gemäß Art. 95 des Vertrages eine Erklärung
abgegeben haben, nicht als Vertragsstaaten im Sinne
des Art. 1 Abs. 1 lit. b anzusehen sind. Folglich
besteht keine Verpflichtung, diese Bestimmung
anzuwenden — und die Bundesrepublik Deutsch-
land übernimmt keine Verpflichtung zur Anwen-
dung — wenn die Regeln des internationalen
Privatrechts zur Anwendung des Rechts einer Partei
führen, die eine Erklärung abgibt, daß Art. 1 Abs. 1
lit. b für sie nicht verbindlich ist. Unter Zugrundele-
gung dieses Sachverhalts gibt die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland gemäß An. 95 des
Vertrages keine Erklärung ab."

Chile, Ukraine, Weißrußland: gemäß Art. 96

Vranitzky

304.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Anlagen wird genehmigt.

Notenwechsel zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik über die gegen-
seitige Anerkennung weiterer akademischer Grade und Titel samt Anlagen

(Übersetzung)

Der Italienische Botschafter

Wien, am 20. November 1987

Exzellenz!

Im Nachhang zu den Notenwechseln, die in
Durchführung von Artikel 10 des Übereinkommens
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vom 14. März 1952 *) zwischen der Republik
Österreich und der Italienischen Republik zur För-
derung der kulturellen Beziehungen zwischen den
beiden Ländern die gegenseitige Anerkennung aka-
demischer Titel und Grade behandeln, beehre ich
mich, im Auftrag meiner Regierung folgendes vor-
zuschlagen:

1. Die akademischen Titel und Grade, deren
Gleichwertigkeit von der Österreichisch-Italieni-
schen Expertenkommission in ihrer 8. Sitzung vom
6. November 1986 festgestellt wurde, werden ohne
Zusatzprüfungen gegenseitig anerkannt (Bei-
lage A).

2. Die Gesamtliste (Beilage B), die alle akademi-
schen Grade und Titel enthält, die in den Noten-
wechseln vom 24. Juli 1972 **) und vom
19. Februar 1976***) in Wien und vom 31. Mai
1978****) und vom 29. Oktober 1980 *****) in
Rom sowie jene akademischen Titel und Grade, die
von der Österreichisch-Italienischen Expertenkom-
mission in ihrer 8. Sitzung als gleichwertig aner-
kannt wurden, sind integrierender Teil gegenständ-
licher Note, die ein Gesamtbild für die Handha-
bung anbieten und vor allem als Grundlage der
gegenseitig anerkannten akademischen Titel und
Grade dient. Diese Gesamtliste bildet in Hinkunft
die alleinige Grundlage für die Gleichwertigkeit
österreichischer und italienischer akademischer
Titel.

Sollte die Österreichische Bundesregierung
bereit sein, die obigen Vorschläge zu akzeptieren,
darf ich im Auftrag meiner Regierung vorschlagen,
daß die vorliegende Note und die Antwort Eurer
Exzellenz ein Abkommen zwischen der Republik
Österreich und der Italienischen Republik darstel-
len, das 60 Tage nach dem Tag in Kraft tritt, an
dem die beiden Staaten einander mitteilen, daß die
jeweiligen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen
hiefür gegeben sind.

Empfangen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner
vorzüglichsten Hochachtung.

Girolamo Nisio m. p.

S.E.
Vizekanzler Dr. Alois M o c k
Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten
der Republik Österreich

Wien

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 270/1954
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 491/1974

***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 360/1977
****) Kundgemacht in BGBl. Nr. 306/1979

*****) Kundgemacht in BGBl. Nr. 448/1982
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DER BUNDESMINISTER
FÜR

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Wien, am 16. Februar 1988

Exzellenz!

Ich beehre mich, den Empfang der Note Ihres Vorgängers vom 20. November 1987 zu bestätigen, die
in deutscher Übersetzung wie folgt lautet:

„Im Nachhang zu den Notenwechseln, die in Durchführung von Artikel 10 des Übereinkommens
vom 14. März 1952 zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik zur Förderung der
kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern die gegenseitige Anerkennung akademischer Titel
und Grade behandeln, beehre ich mich, im Auftrag meiner Regierung folgendes vorzuschlagen:

1. Die akademischen Titel und Grade, deren Gleichwertigkeit von der Österreichisch-Italienischen
Expertenkommission in ihrer 8. Sitzung vom 6. November 1986 festgestellt wurde, werden ohne Zusatz-
prüfungen gegenseitig anerkannt (Beilage A).

2. Die Gesamtliste (Beilage B), die alle akademischen Grade und Titel enthält, die in den Notenwech-
seln vom 24. Juli 1972 und vom 19. Februar 1976 in Wien und vom 31. Mai 1978 und vom 29. Oktober
1980 in Rom sowie jene akademischen Titel und Grade, die von der Österreichisch-Italienischen Exper-
tenkommission in ihrer 8. Sitzung als gleichwertig anerkannt wurden, sind integrierender Teil gegenständ-
licher Note, die ein Gesamtbild für die Handhabung anbieten und vor allem als Grundlage der gegenseitig
anerkannten akademischen Titel und Grade dient. Diese Gesamtliste bildet in Hinkunft die alleinige
Grundlage für die Gleichwertigkeit österreichischer und italienischer akademischer Titel.

Sollte die Österreichische Bundesregierung bereit sein, die obigen Vorschläge zu akzeptieren, darf ich
im Auftrag meiner Regierung vorschlagen, daß die vorliegende Note und die Antwort Eurer Exzellenz ein
Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik darstellen, das 60 Tage nach
dem Tag in Kraft tritt, an dem die beiden Staaten einander mitteilen, daß die jeweiligen verfassungsrechtli-
chen Voraussetzungen hiefür gegeben sind.

Empfangen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung."

In Beantwortung Ihrer Note beehre ich mich, Eurer Exzellenz mitzuteilen, daß die Österreichische
Bundesregierung mit den darin enthaltenen Vorschlägen einverstanden ist.

Ich benütze die Gelegenheit, um Ihnen den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung zu er-
neuern.

Dr. Alois Mock m. p.

S.E.
Herrn Dr. Alessandro Q u a r o n i
a.o. und bev. Botschafter der
Italienischen Republik

Wien
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